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Bozen • Brixen • Bruneck • Mals • Meran • Neumarkt • St. Ulrich • Schlanders • Sterzing • Toblach

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

(Gesuchstellung ab 01.07.2020)
Die Liste enthält alle möglichen Arten von Einkünften und Ver-
mögen, je nach Situation sind die jeweils relevanten Un-
terlagen vorzulegen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
es sich bei der EVEE um eine Eigener-
klärung/Ersatzerklärung im Sinne 
des Art. 5, L.G. 17/93 und 
nachfolgende handelt.

  Für den Zugang zur Wohnbauförderung ist die EEVE-Erklärung notwendig. Bürger, die sich um die Wohnbauförderung 
  bewerben, müssen Folgendes beachten:
 • Die EEVE-Erklärung muss für die beiden Vorjahre vorgelegt werden (Einkommen 2018 und 2019)
 • Die EEVE-Erklärung muss für alle Personen, welche die Immobilie bewohnen erstellt werden

    Daten des Erklärenden und der Familienmitglieder

 • Gültiger Ausweis des/der Erklärenden 
 • Steuernummer oder Gesundheitskarte aller Familienmitglieder
 • Angaben über den meldeamtlichen Wohnsitz
 • Falls vorhanden Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit

     Einnahmen und Ausgaben der Familienmitglieder 2018 und 2019

 • Modell 730, Redditi PF oder CU 2020 - Einkommen 2019
 • Modell 730, Redditi PF oder CU 2019 - Einkommen 2018
 • Das CU 2020 - Einkommen 2019 bzw. CU 2019 - Einkommen 2018 wird in Ausnahmefällen auch zusätzlich zur Steuerer- 
  klärung (Modell 730 oder Redditi PF 2020 und 2019 - Einkommen 2019 und Einkommen 2018) benötigt, wenn die Ein- 
  künfte aus Produktivitätsprämien nicht in der Steuererklärung aufscheinen, bei Haustürverkäufern, oder wenn im CU wei- 
  tere Einkünfte aufscheinen, die nicht der Einkommenssteuer IRPEF unterliegen, oder die einer definitiven oder Ersatzbe- 
  steuerung unterliegen und nicht aus der Steuererklärung entnommen werden können
 • IRAP-Erklärung 2020 und 2019
 • Bezahlte oder erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder gemäß Gerichtsurteil oder Vereinbarung
 • Die erhaltenen Unterhaltszahlungen in Form von Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Landesgesetz vom 3. Oktober 
  2003, Nr. 15, in geltender Fassung (1)

 •  Miete für die Hauptwohnung laut schriftlich abgefasstem und registriertem Mietvertrag
 • Beitrag für Miete vom Sozialsprengel (Art. 20 – DLH Nr. 30 vom 11.08.2000, in geltender Fassung) (1)

 •  Ausbezahlte Studienstipendien der Autonomen Provinz Bozen, die zum besteuerbaren IRPEF-Einkommen zählen  (1)

 • Einkommen aus dem Ausland, welche nicht im Modell 730 oder Redditi PF 2020 und/oder 2019 aufscheinen
 •  Voucher für Vergütungen für gelegentliche zusätzliche Leistungen (Arbeitsgutscheine)
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 • Unterlagen zu anderen Einkünften aus abhängiger Arbeit und selbstständiger Tätigkeit, die nicht der Einkommens- 
  steuer IRPEF unterliegen oder einer definitiven oder Ersatzbesteuerung unterliegen
 • Angaben zur Landwirtschaft: Großvieheinheiten (Durchschnitt von Jänner bis Dezember), Erschwernispunkte und 
   Kulturflächen aus dem Lafisbogen (01.11.2017) und jährlicher Hiebsatz für die potenzielle Holzmenge (1)

  Immobiliarvermögen zum 31.12.2020

 •  Katasterauszug und Grundbesitzbogen (die Angaben zu den Gebäuden in der Provinz Bozen sind über eine Verknüpfung 
  mit der Datenbank des Katasters bereits verfügbar und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen oder wenn nötig zu 
  ändern)
 •  GIS-Erklärung (für Baugründe)
 •  Immobilien im Ausland: Angabe der Nettofläche in Quadratmetern des Gebäudes

   Finanzvermögen zum 31.12.2020

 • Achtung: Das Finanzvermögen ist anzugeben, falls es 5.000 Euro überschreitet
 • Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken und bei der Post. Achtung! Jahresdurchschnitt laut ISEE
 • Wiederaufladbare Prepaid-Kreditkarten (mit IBAN - Jahresdurchschnittswert laut ISEE ohne IBAN - Wert zum 31. Dezember)
 •  Staatspapiere
 •  Schuldverschreibungen
 •  Depotscheine
 • Verzinste Coupons und ähnliches
 •  Investmentfonds und ähnliches
 •  Kapitalisierungsverträge
 •  Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck
 • Gemischte Lebensversicherungen, für die das Erlösungsrecht zum Zeitpunkt der Erklärung ausgeübt werden kann
 • Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer Gewinnbeteiligung unter 10%

    (1)   Diese Angaben sind aufgrund einer Verknüpfung mit der entsprechenden Datenbank der öffentlichen Verwaltung 
 bereits verfügbar und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen oder wenn nötig zu ändern.   
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